
Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler der Förderschule, den erfolgreichen Hauptschulabschluss zu  erwerben bzw. nachzuholen 
 

 Erfolgreicher Hauptschulabschluss  
- an der Volksschule zur 
sonderpädagogischen Förderung -  

Erwerb einer dem erfolgreichen Hauptschulabschluss 
entsprechenden Schulbildung 
 - an einer beruflichen Schule  (zur sonderpädagogischen 

Förderung) - 
 Finanzierung: Staat Finanzierung: Staat Finanzierung: Staat und Arbeitsagentur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förderschwerpunkte: 

 
Regelabschluss 
 
(VSO-F § 57)  
 
Ggf. mit 
Schulbesuchs-
verlängerung um bis 
zu zwei (in 
Ausnahmefällen drei) 
weitere Schuljahre  
(§ 58 VSO-F) 

 
Nachholung durch eine 
Leistungsfeststellung 
(externer Abschluss) 
(§ 58 VSO-F) 
 

 
Erfolgreicher Abschluss  
o der Berufsschule/Berufsschule 

zur sonderpädagogischen 
Förderung,  

o einer zweijährigen beruflichen 
Vollzeitschule (Berufsfachschule/ 
Berufsfachschule zur 
sonderpädagogischen Förderung ) 
oder 

o eines einjährigen 
Vollzeitschuljahres (BGJ, BVJ)  

(§ 57 Abs. 4 VSO-F) 

 
Erfolgreicher Abschluss  
von mind. 15 Std. Unterricht/Woche an der 
Berufsschule zur sonderpädagogischen 
Förderung in Verbindung mit einer 
berufsvorbereitenden Maßnahme der 
Arbeitsagentur 
(§ 57 Abs. 4 VSO-F) 

• Hören,  
• Sehen, 
• körperliche und motorische 

Entwicklung, 
• Sprache, 
• emotionale und soziale 

Entwicklung 
(Lehrplan der Hauptschule in Adaption 
an den jeweiligen Förderschwerpunkt) 

 
 
 

möglich  

 
 
 

möglich 

 
 
 

möglich 

 
 
 

möglich 

• Lernen (eigener Lehrplan) nicht möglich  möglich möglich möglich 
• geistige Entwicklung (eigener 

Lehrplan) 
nicht möglich praktisch nicht relevant nicht möglich nicht möglich 

 


